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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
I. Einleitung 

Vielen Dank für die Einladung zu Ihrem heutigen Recherche-Jour-Fixe. 

Ich freue mich, mit Ihnen zum Informationsfreiheitsgesetz ins Gespräch 

zu kommen. Es ist mir nämlich ein Anliegen, das Gesetz und die sich 

hieraus ergebenden Möglichkeiten bekannter zu machen. Wir arbeiten 

an entsprechenden Formaten, um einen Austausch mit professionellen 

Anwenderinnen und Anwendern zu etablieren. Vielleicht besteht auch 

von Ihrer Seite an einem solchen regelmäßigen Austausch Interesse?  

II. Überblick 

Bevor wir zu inhaltlichen Aspekten kommen, lassen Sie mich zunächst 

einen kurzen Überblick über die Antragszahlen geben, da sich hieraus 

einerseits Entwicklungen ablesen lassen, sich andererseits aber auch 

Fragen ergeben. 

Das IFG gibt es bereits seit dem Jahr 2005. Wenn man sich die durch 

das Bundesinnenministerium geführte IFG-Statistik anschaut, stellt man 

im Zeitraum zwischen 2014 und 2020 einen Anstieg bei den 

Antragszahlen um fast 63 Prozent fest. Allein im Jahr 2020 wurden 

13.830 Anträge an Bundesbehörden gestellt.  

Man könnte also sagen: Das IFG ist bei den Bürgerinnen und Bürgern 

angekommen.  
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Wie sich auch nochmals auf der internationalen Konferenz der 

Informationsfreiheitsbeauftragten in der letzten Woche gezeigt hat, sind 

wir aber noch weit von den Zahlen anderer Staaten entfernt. Ich würde 

mir daher eine noch stärkere Nutzung wünschen und freue mich auch 

aus diesem Grund über Ihr Interesse. 

Leider fehlt uns aus unterschiedlichen Gründen Zahlenmaterial zu den 

Hintergründen für die Nutzung des IFG. Einen Antrag zum Zweck der 

journalistischen Recherche erkennen Sie z.B. nur dann, wenn sich der 

Antragsteller oder die Antragstellerin als Journalist zu erkennen gibt. 

Statistisch erfasst wird dies zwar nicht, aber ich vermute mal, dass die 

Anträge von Bürgerinnen und Bürgern den weitaus größeren Anteil an 

den zuvor genannten Zahlen einnehmen. 

III. Das IFG als Instrument für die journalistische Arbeit 

Diese Vermutung führt unweigerlich zu der Frage nach dem Warum. Die 

Antwort hierauf könnten Sie vermutlich besser geben als ich, aber ich will 

auch hier mal spekulieren: Es liegt zum einen am Bekanntheitsgrad des 

IFG und dessen Nutzungsmöglichkeiten und zum anderen am teils 

langwierigen und komplizierten Prozess. 

Ich möchte daher Licht ins Dunkel bringen, wenn Sie noch gar nicht mit 

dem IFG gearbeitet haben und Ihnen einige Tipps geben, wie Sie mit 

dem IFG arbeiten können bzw. auf welche anderen Möglichkeiten Sie 

auch noch zurückgreifen können.  
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Der presserechtliche Auskunftsanspruch ist Ihnen hinlänglich bekannt, 

so dass ich hierauf nicht eingehen muss. Der große Vorteil des 

Anspruchs auf Informationszugang nach dem IFG gegenüber diesem 

Anspruch besteht aus meiner Sicht darin, dass Sie an Originale 

gelangen können und nicht nur auf Auskünfte beschränkt sind.  

Das IFG eröffnet Ihnen nämlich die Möglichkeit des Zugangs zu 

amtlichen Informationen. Was verbirgt sich denn konkret hinter diesem 

Begriff? Eine amtliche Information ist jede amtlichen Zwecken dienende 

Aufzeichnung, unabhängig von der Art ihrer Speicherung. Ein paar 

Beispiele:   

Die nach dem IFG begehrte Information muss auf einem Datenträger 

verkörpert sein, also physisch vorhanden und nicht bloß der Gedanke 

oder die Idee eines Behördenmitarbeiters. Wo und in welcher Form die 

Speicherung der Information erfolgt, spielt hingegen keine Rolle. Neben 

den vielfach immer noch vorherrschenden klassischen Papierakten 

kommt also auch die elektronische Speicherung in Betracht. Hierunter 

fällt insbesondere die – in meinem Haus bereits seit vielen Jahren 

praktizierte – Arbeit mit einem elektronischen 

Vorgangsbearbeitungssystem. Wohl weniger beachtet – aber meiner 

Meinung nach nicht minder von Interesse – sind die optischen 

Speichermedien wie Filme, Fotos, Karten, Pläne und Zeichnungen sowie 

die akustische Speicherung auf Tonbändern, Schallplatten, Kassetten 

und CD.  
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Sie sehen also: Das IFG ist technikoffen und bietet grundsätzlich eine 

Zugangsmöglichkeit zu allem, was Verwaltungen speichern. 

Eine Einschränkung dieses weiten Begriffs der Information ist jedoch 

damit verbunden, dass es sich um eine amtliche Information handeln 

und diese auch vorhanden sein muss. Die Amtlichkeit von bei Behörden 

gespeicherten Informationen ist in der Regel unproblematisch und auch 

für das Vorhandensein möchte man dies zunächst ohne weiteres 

annehmen.  

Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass keine Pflicht zur 

Informationsaufbereitung besteht. Die Information kann also nur in der 

Form begehrt werden, in der sie bei der Behörde vorliegt. 

Umwandlungen in andere Formate sind nicht vom Anspruch nach dem 

IFG umfasst. Ein Problem ergibt sich immer auch da, wo Informationen 

zwar bei einer Behörde vorliegen, es aber um die Frage geht, ob der 

konkret begehrte Informationszugang eine durch die Behörde zu 

leistende Zusammenstellung von Informationen bedeutet oder eine nicht 

geschuldete Herstellung erfordern würde. Eine generelle Aussage dazu, 

wann das eine oder wann das andere vorliegt, ist nicht möglich. Hier 

kommt es immer auf den Einzelfall an. Für die Praxis könnte es aber ggf. 

ratsam sein, dieses Problem bereits von Beginn an zu umgehen und 

einfach die „Rohdaten“ anzufragen und diese im Anschluss selbst 

auszuwerten.  
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Auf diesem Weg entfällt zwar eine mögliche Diskussion über diese 

Frage, aber die steigende Menge der bereitzustellenden Informationen 

kann dazu führen, dass die Behörde trotzdem Gebühren verlangt. 

Meine Damen und Herren, 

Gebühren sind neben den Ausschlussgründen des IFG stets ein 

weiteres relevantes Thema. Immer wieder sind meine Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter in dem für das IFG zuständigen Referat mit Fragen zur 

Rechtmäßigkeit der Erhebung von Gebühren oder zur Gebührenhöhe 

befasst. Dabei ist die Pflicht zur Erhebung von Gebühren aus rechtlicher 

Sicht eigentlich die Regel und nicht die Ausnahme. Lediglich für die 

Erteilung einfacher Auskünfte soll die Pflicht zur Gebührenerhebung 

entfallen.  

Wo hier genau die Grenze zu ziehen ist, ist nicht klar geregelt. Mein 

Haus hat hier als Faustformel die Devise ausgegeben: Ein Aufwand von 

bis zu einer halben Stunde ist auf jeden Fall gebührenfrei. Bindend ist 

diese Auffassung zwar für die Bundesbehörden nicht, aber es halten sich 

doch sehr viele daran. Auch die Rechtsprechung ist immer wieder mit 

Gebührenfragen befasst und hat zur Klärung beigetragen. So hat z.B. 

das Bundesverwaltungsgericht in einem Urteil aus dem letzten Jahr 

entschieden, dass der tatsächliche Aufwand im Zusammenhang mit der 

Bearbeitung von IFG-Anträgen „bepreist“ werden darf und eine 

Einpassung in den durch die Informationsgebührenverordnung 

vorgegebenen Rahmen nicht erforderlich ist.  
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Die Deckelung der Gebührenhöhe auf 500 Euro gibt jedoch das obere 

Ende der Fahnenstange vor.  

Diese neue Rechtsprechung bedeutet aber: Wenn Sie kein üppiges 

Budget für IFG-Anträge haben, empfiehlt sich unter Umständen eine 

wohl überlegte Eingrenzung eines IFG-Antrags. Vielleicht ist es auch 

möglich, zunächst einen bestimmten Teil von Informationen anzufragen, 

diese dann auszuwerten und mit einem weiteren IFG-Antrag ergänzende 

Informationen zu beantragen. Hierdurch lässt sich der Aufwand auf 

Seiten der Behörde zumindest reduzieren und damit auch die Höhe der 

Gebühren. 

Ausschlussgründe, zu denen z.B. auch der Schutz von Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnisse gehört, könnte dann ein Thema für eine der am 

Anfang erwähnte Veranstaltungen meines Hauses sein. 

Einen Aspekt aus der Praxis möchte ich aber noch erwähnen.  

Wenn sich Journalisten an mich wenden, kommt immer wieder die Dauer 

der Bearbeitung von IFG-Anträgen zur Sprache. Nach dem 

Gesetzeswortlaut ist die begehrte Information dem Antragsteller unter 

Berücksichtigung seiner Belange unverzüglich zugänglich zu machen; 

spätestens innerhalb eines Monats. Insbesondere bei komplexen 

Anträgen wird diese Frist aber durchaus überschritten. Mir ist bewusst, 

dass Sie als Journalisten auch fristgebunden sind und begehrte 

Informationen gerne schnellstmöglich hätten. Die Bearbeitungsdauer 

liegt aber immer wieder weniger am Unwillen der in den Behörden mit 
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der Bearbeitung der Anträge befassten Personen, als vielmehr an der 

erforderlichen Zusammenstellung der beantragten Informationen und 

Abstimmungen innerhalb und außerhalb der Behörden.  

Ein Tipp von mir daher nicht nur für diese Situation: Kommunizieren Sie! 

Nehmen Sie Kontakt mit den Ihnen bekannten Ansprechpartnern auf und 

sprechen Sie über den Bearbeitungsstand Ihres Antrags und ob Sie ggf. 

noch etwas zuliefern sollen oder können, um die Bearbeitung zu 

beschleunigen. Vielleicht hat einfach eine Nachricht nicht den 

beabsichtigten Empfänger erreicht, so dass die Bearbeitung nicht 

weitergehen kann. Oder Sie können mit Ihrem Einverständnis zur 

Schwärzung bestimmter Informationen einen erheblichen Aufwand 

vermeiden und so die Bearbeitung beschleunigen und nebenbei noch 

Gebühren sparen. Von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterin ist mir 

jedenfalls bekannt, dass sie sich auch einmal über ein, zumindest 

telefonisches, Kennenlernen von Antragstellern oder Petenten freuen. 

IV. Möglichkeiten des Informationszugangs neben dem IFG 

Lassen Sie mich zum Schluss meines Vortrags noch kurz auf die 

anderen Möglichkeiten der Informationsbeschaffung eingehen. Hier 

möchte ich an erster Stelle auf die länderrechtlichen Regelungen 

verweisen. Das IFG des Bundes gewährt nämlich nur einen Anspruch 

auf Informationszugang bei Stellen des Bundes. Die meisten 

Bundesländer – bis auf Bayern, Niedersachsen und Sachsen – haben 

jedoch eigene Gesetze, auf deren Grundlage sich auch Informationen 

von Stellen der Länder und teilweise sogar der Kommunen anfragen 

lassen.  
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Als weitere Rechtsquelle auf Bundesebene möchte ich das 

Umweltinformationsgesetz nennen, auf dessen Grundlage Sie die 

Herausgabe umweltbezogener Informationen beantragen können.  

Neben diesen antragsbezogenen Möglichkeiten der 

Informationsbeschaffung besteht auch die Möglichkeit des Zugriffs auf 

proaktive Veröffentlichungen. Teilweise geschieht dies aus eigenem 

Antrieb der Behörden, wie bei meinem Haus, teilweise aufgrund 

gesetzlicher Verpflichtungen. Ich erwähne diese Möglichkeit auch vor 

dem Hintergrund, dass in der vergangenen Woche ein Gesetz 

verabschiedet wurde, mit dem die entsprechende Regelung im E-

Government-Gesetz überarbeitet wird. Ein wesentlicher Punkt dieser 

Neuregelung ist die Ausweitung des Anwendungsbereichs auf die 

gesamte Bundesverwaltung, außer den Selbstverwaltungs-

körperschaften. Zudem werden von dem neuen Datennutzungsgesetz 

zukünftig auch Forschungsdaten erfasst. Schauen Sie sich diese 

Neuregelungen einmal an. 

Meine Damen und Herren, 

zum Ende hin noch ein letzter, aber wichtiger Tipp: Wenn Sie einmal 

Probleme mit dem Informationszugang nach dem IFG oder dem UIG auf 

Bundesebene oder einfach Fragen zu den Möglichkeiten des 

Informationszugangs haben, können Sie sich gerne an mich und meine 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wenden. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.  


